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RESOLUTION 65/200

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 21. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/454
und Corr.1, Ziff. 27)221.

65/200. Internationales Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Rassendiskriminierung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über das
Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Rassendiskriminierung222, zuletzt Resolution 63/243 vom
24. Dezember 2008, 

eingedenk der Erklärung und des Aktionsprogramms
von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über
Menschenrechte verabschiedet wurden223, insbesondere des
Abschnitts II.B der Erklärung betreffend Gleichberechtigung,
Würde und Toleranz, 

unter erneutem Hinweis
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2. lobt den Ausschuss für seine Beiträge zur wirksa-
men Durchführung des Internationalen Übereinkommens zur
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung222, insbe-
sondere durch die Prüfung der nach Artikel 9 des Überein-
kommens vorgelegten Berichte, die aufgrund der Mitteilun-
gen nach Artikel 14 des Übereinkommens ergriffenen Maß-
nahmen und themenbezogene Diskussionen, die zur Verhü-
tung und Beseitigung von Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender
Intoleranz beitragen; 

3. fordert die Vertragsstaaten auf, ihrer Verpflich-
tung nach Artikel 9 Absatz 1 des Übereinkommens nachzu-
kommen, ihre periodischen Berichte über die zur Durchfüh-
rung des Übereinkommens ergriffenen Maßnahmen rechtzei-
tig vorzulegen; 

4. bekundet ihre Besorgnis über die große Anzahl der
nach wie vor überfälligen Berichte, insbesondere Erstberich-
te, was ein Hindernis für die volle Durchführung des Überein-
kommens darstellt; 

5. ermutigt die Vertragsstaaten des Übereinkom-
mens, deren Berichte längst überfällig sind, die Beratenden
Dienste und die technische Hilfe in Anspruch zu nehmen, die
das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für
Menschenrechte ihnen auf Antrag für die Ausarbeitung der
Berichte zur Verfügung stellen kann; 

6. erklärt erneut, dass die Vertragsstaaten im Ein-
klang mit Artikel 8 des Übereinkommens bei der Benennung
von Mitgliedern des Ausschusses darauf achten sollen, dass
der Ausschuss sich aus Personen von hohem sittlichem Anse-
hen und anerkannter Unparteilichkeit zusammensetzt, die in
persönlicher Eigenschaft tätig sind, und dass der ausgewoge-
nen geografischen Verteilung und der Vertretung der ver-
schiedenen Kulturkreise und der hauptsächlichen Rechtssys-
teme Rechnung zu tragen ist, und legt den Vertragsstaaten na-
he, gebührend darauf zu achten, dass Personen mit juristi-
scher Erfahrung und anerkannter Sachkenntnis auf dem Ge-
biet der Menschenrechte benannt werden und dass Frauen
und Männer paritätisch vertreten sind; 

7. legt dem Ausschuss nahe, auch weiterhin mit Or-
ganen und Mechanismen der Vereinten Nationen, insbeson-
dere mit dem Sonderberichterstatter über zeitgenössische
Formen des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intole-
ranz und den anderen zuständigen Mechanismen des Men-
schenrechtsrats, sowie mit zwischenstaatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen zusammenzuarbeiten und Infor-
mationen auszutauschen; 

8. legt den Vertragsstaaten des Übereinkommens na-
he, auch künftig in ihre Berichte an den Ausschuss eine Ge-
schlechterperspektive einzubeziehen, und bittet den Aus-
schuss, bei der Wahrnehmung seines Mandats eine Ge-
schlechterperspektive zu berücksichtigen; 

9. legt den Vertragsstaaten des Übereinkommens au-
ßerdem nahe, in ihre Staatenberichte an den Mechanismus
des Menschenrechtsrats für die allgemeine regelmäßige

Überprüfung Angaben über Maßnahmen zur Verhütung und
Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz
aufzunehmen, und legt den Vertragsstaaten eindringlich nahe,
die Empfehlungen des Mechanismus für die allgemeine re-
gelmäßige Überprüfung, die zuvor von den Vertragsorganen
formuliert wurden, anzuerkennen und in angemessener Weise
zu behandeln; 

10. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Enga-
gement des Ausschusses bei der Weiterverfolgung der Erklä-
rung und des Aktionsprogramms von Durban224;

11. dankt dem Ausschuss für seine bisherigen An-
strengungen, seine Arbeitsmethoden effizienter zu gestalten,
darunter im Hinblick auf die weitere Harmonisierung der Ar-
beitsmethoden der Vertragsorgane, und ermutigt ihn, diese
Anstrengungen fortzusetzen; 

12. begrüßt in diesem Zusammenhang die Maßnah-
men des Ausschusses zur Weiterverfolgung seiner Abschlie-
ßenden Bemerkungen und Empfehlungen, wie etwa die Er-
nennung eines Koordinators für die Weiterverfolgung229 und
die Verabschiedung von Leitlinien für die Weiterverfol-
gung230; 

13. legt den Ausschussmitgliedern nahe, weiter an den
jährlichen Gemeinsamen Tagungen der Ausschüsse und den
Jahrestagungen der Vorsitzenden der Menschenrechtsver-
tragsorgane teilzunehmen, insbesondere im Hinblick darauf,
die Tätigkeiten des Systems der Vertragsorgane besser abzu-
stimmen, das Berichterstattungssystem zu standardisieren
und das Problem des Rückstands bei den Berichten der Ver-
tragsstaaten wirksam zu lösen, namentlich durch die Ermitt-
lung von Effizienzsteigerungen und den möglichst optimalen
Einsatz ihrer Ressourcen sowie durch die Vermittlung und
den Austausch von bewährten Praktiken und entsprechenden
Erfahrungen; 

14. nimmt Kenntnis von dem nach wie vor bestehen-
den Rückstand bei der Prüfung der Berichte der Vertragsstaa-
ten, der den Ausschuss daran hindert, die periodischen Be-
richte der Vertragsstaaten rasch und ohne ungebührliche Ver-
zögerung zu behandeln, sowie von dem Ersuchen des Aus-
schusses an die Generalversammlung, eine zusätzliche Sit-
zungswoche in jeder Tagungsperiode, beginnend im Jahr
2012, zu genehmigen;

15. beschließt, die dem Ausschuss erteilte Ermächti-
gung, vorübergehend in jeder Tagungsperiode eine zusätzli-
che Sitzungswoche abzuhalten, für 2012 zu verlängern, damit
der Rückstand bei der Prüfung der Berichte der Vertragsstaa-
ten und der Individualbeschwerden abgebaut werden kann; 

16. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung konkrete
und jeweils spezifische Vorschläge zu den Menschenrechts-

229 Ebd., Sixtieth Session, Supplement No. 18 (A/60/18), Anhang IV. 
230 Ebd., Sixty-first Session, Supplement No. 18 (A/61/18), Anhang VI. 
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Bericht zu erstatten und einen interaktiven Dialog mit ihr zu
führen; 

30. beschließt, auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung
unter dem Punkt „Beseitigung von Rassismus, Rassendiskri-
minierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhän-
gender Intoleranz“ die Berichte des Ausschusses über seine
achtundsiebzigste und neunundsiebzigste sowie über seine
achtzigste und einundachtzigste Tagung, den Bericht des Ge-
neralsekretärs über die Finanzlage des Ausschusses und den
Bericht des Generalsekretärs über den Stand des Überein-
kommens zu behandeln.

RESOLUTION 65/201

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 21. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/455,
Ziff. 18)234.

65/201. Universale Verwirklichung des Selbst-
bestimmungsrechts der Völker

Die Generalversammlung,

erneut erklärend, wie wichtig für die tatsächliche Ge-
währleistung und Einhaltung der Menschenrechte die univer-
sale Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Völker
ist, das in der Charta der Vereinten Nationen verankert und in
den Internationalen Menschenrechtspakten235 sowie in der in
Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. De-
zember 1960 enthaltenen Erklärung über die Gewährung der
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker festgeschrie-
ben ist,

den Umstand begrüßend, dass die unter kolonialer,
fremder oder ausländischer Besetzung stehenden Völker in
zunehmendem Maß das Selbstbestimmungsrecht ausüben
und sich zu souveränen und unabhängigen Staaten entwi-
ckeln,

zutiefst besorgt darüber, dass es nach wie vor zu fremder
militärischer Intervention und Besetzung beziehungsweise
zur Androhung solcher Handlungen kommt, wodurch das

Selbstbestimmungsrecht von Völkern und Nationen unter-
drückt zu werden droht oder bereits unterdrückt worden ist,

mit dem Ausdruck großer Besorgnis darüber, dass als
Folge des weiteren Vorkommens solcher Handlungen Millio-
nen von Menschen als Flüchtlinge und Vertriebene heimatlos
geworden sind beziehungsweise heimatlos werden, und nach-
drücklich darauf hinweisend, dass konzertierte internationale
Maßnahmen zur Erleichterung ihrer Lage dringend erforder-
lich sind,

unter Hinweis auf die von der Menschenrechtskommis-
sion auf ihrer einundsechzigsten Tagung236 und vorangegan-
genen Tagungen verabschiedeten einschlägigen Resolutionen
betreffend die Verletzung des Selbstbestimmungsrechts der
Völker und anderer Menschenrechte infolge fremder militäri-
scher Intervention, Aggression und Besetzung,

in Bekräftigung ihrer früheren Resolutionen über die
universale Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der
Völker, namentlich der Resolution 64/149 vom 18. Dezember
2009,

sowie in Bekräftigung ihrer Resolution 55/2 vom 8. Sep-




